
Informationen zu Prospektnachträgen 
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Was ist ein Prospektnachtrag? 
Nachträge zu einem Wertpapierprospekt sind gemäß Artikel 23 Prospektverordnung (Verordnung EU 

2017/1129) zu veröffentlichen, um den Anleger über wichtige, neue Umstände oder wesentliche 

Unrichtigkeiten bzw. Ungenauigkeiten im Hinblick auf den aktuellen Prospekt zu informieren. Diese 

Informationen können die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen.1 

Welche Gründe kann es für einen Prospektnachtrag geben? 
Mögliche Gründe für einen Prospektnachtrag können unter anderem sein: 

• Veröffentlichung neu geprüfter Jahresabschlüsse 

• Veröffentlichung oder Änderung bzw. Rücknahme einer Gewinnprognose bzw. -schätzung 

• Veränderung der Kontrollverhältnisse  

• Wesentliche Neubeurteilung von Risiken des Emittenten/Wertpapiers 

Welche Rechte habe ich als Kunde/in? 
Wird ein Nachtrag zu einem vom Kunden bereits gezeichneten Wertpapier veröffentlicht und ist dieses 

aber noch nicht auf dessen Wertpapierdepot gebucht worden (Zeichnungsphase), steht dem Kunden ein 

Rücktrittsrecht vom Erwerb binnen drei Bankarbeitstagen ab Veröffentlichung des Nachtrags zu.  

Möchte der Kunde vom Erwerb zurücktreten, muss dieser mit dem Bankhaus Spängler in Kontakt 

treten bzw. das Rücktrittsformular ausfüllen und dem Bankhaus Spängler binnen drei Bankarbeitstagen 

ab Veröffentlichung des Nachtrags übermitteln.  

Wo sind Informationen zu einem Nachtrag zu finden? 
Das Bankhaus Spängler informiert den Kunden über Nachträge zu Wertpapieren, die von diesem 

gezeichnet und noch nicht auf sein Depot gebucht worden sind, entsprechend und verlinkt diese auf 

folgender Seite: Rechtliche Hinweise und Downloads - Bankhaus Spängler (spaengler.at)  

https://www.spaengler.at/service/downloads/
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Wichtige Hinweise 
Die jeweils gültigen Bedingungen jedes Finanzproduktes und weitere Informationen finden Sie unter 

www.spaengler.at bzw. beim jeweiligen Produktanbieter. Für Detailauskünfte zu Risiken und Kosten steht 

Ihnen Ihr persönlicher Berater im Bankhaus Spängler gerne zur Verfügung. Die in diesem Dokument ent-

haltenen Informationen wurden sorgfältig erarbeitet und beruhen auf Quellen, die als zuverlässig erachtet 

werden. Alle Informationen in diesem Dokument geben die aktuelle Rechtslage wieder und können sich 

jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Das Bankhaus Spängler übernimmt keine Haftung für die Richtig-

keit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind 

vorbehalten. 
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